
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/4/8 4Ob320/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1986

Norm

AMG §1 Abs1 Z1

Rechtssatz

Werden bei der Werbung nur ganz allgemein "gute Erfolge" oder "positive Wirkungen" versprochen und weder

konkrete Therapievorschläge gemacht noch exakte pharmakologische Analysen angeboten oder spezi7sche

Einnahmeformen empfohlen, nimmt dies den Angaben nicht den Charakter eindeutiger Heilanpreisungen. Ob und in

welchem Umfang aber den Produkten die versprochenen Wirkungen auch tatsächlich zukommen, ist ohne Bedeutung.
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